
Qualitätssicherung

Baurechtlich geforderte 
Kennzeichnung von 
Holztafelelementen

Holzbauunternehmen, die vorgefertigte Holztafelelemente herstellen, sind zur Kennzeichnung 
verpflichtet. Wer nicht kennzeichnet, verstößt gegen geltende gesetzliche Vorschriften! 
Unsere Mitglieder erfüllen mit der Einhaltung der RAL-Güte- und Prüfbestimmungen der 
Gütegemeinschaft Holzbau – Ausbau – Dachbau e. V. automatisch die erforderlichen
baurechtlichen Bestimmungen und alle anderen relevanten Qualitätskriterien.

Mehr Informationen:
Qualitätsgemeinschaft Holzbau und Ausbau e. V., Berlin

www.qha.de

Tragende Holzbauteile und
geleimte tragende Holzbauteile

(einseitig bekleidete oder 
beplankte Bauteile)

Hersteller

DIN 1052

Beidseitig bekleidete oder
beplankte Wand-, Decken- und
Dachelemente; z.B. Holztafeln
für Holzhäuser in Tafelbauart

Hersteller

DIN 1052

Bildzeichen der
Zertifizierungsstelle

Gehen Sie auf Nummer sicher – achten Sie auf Qualität! 


